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Arbeitsmarktpolitik für Ältere

Die Weichen führen noch nicht 
in die gewünschte Richtung
Auch die neuen Arbeitsmarktinstrumente haben bisher 
wenig beigetragen zur stärkeren Aktivierung von 
Älteren – Die Anreize zum vorzeitigen Ausstieg aus dem 
Erwerbsleben sind nach wie vor zu hoch 

Mit den Hartz-Reformen wurden einige neue Instrumente zur Förderung der 
Beschäftigung älterer Arbeitnehmer eingeführt. Nach einer ersten Erprobungs-
phase werden sie voraussichtlich über den 31.12.2005 hinaus bis Ende 2007 ver-
längert. Dazu zählen die Möglichkeiten der berufl ichen Weiterbildung älterer 
Arbeitnehmer (§ 417 SGB III), die Entgeltsicherung (§ 421j) und der Beitrags-
bonus für ältere Arbeitnehmer (§ 421k). 
Außerdem wurde die Regelung verlängert, nach der Ältere Arbeitslosen geld I 
unter vereinfachten Bedingungen beziehen können (§ 428). Darüber hinaus soll 
die bereits beschlossene Verkürzung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I 
für ältere Arbeitslose von 32 auf 18 Monate auf 2008 verschoben werden.1 

Ältere Arbeitnehmer sind in Deutschland 
nach wie vor eine Personengruppe, die im 
Vergleich zu jüngeren Erwerbspersonen 
eine sehr ungünstige Arbeitsmarktsitua-
tion aufweist. Diese ist gekennzeichnet 
von einem unterdurchschnittlichen Be-
schäftigungsniveau, hoher und verfes-

tigter Arbeitslosigkeit sowie geringen 
Reintegrationschancen. Der Kurzbericht 
geht der Frage nach, welche Faktoren für 
diese Situation verantwortlich sind.
Insbesondere geht es um die Rolle der 
Einkommensersatzleistungen und der 
Fördermaßnahmen der aktiven Arbeits-
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 Die Arbeitsmarktsituation älte-
rer Arbeitnehmer ist in Deutschland 
nach wie vor unbefriedigend. So 
konnten beim Beschäftigungsni-
veau der Personen im Alter von 55 
bis 64 Jahren in den letzten Jahren 
keine nennenswerten Fortschritte 
erzielt werden. 
 Neben der betrieblichen Perso-
nalpolitik liegen wesentliche Grün-
de hierfür in der Ausgestaltung der 
Transferleistungen. Zwar wurden 
einige wichtige Änderungen im 
Rentenrecht sowie die Verkürzung 
der Bezugsdauer von Arbeitslosen-
geld beschlossen. Dennoch können 
ältere Beschäftigte sich weiterhin 
vorzeitig aus dem Erwerbsleben 
zurückziehen. 
 Unter beschäftigungspolitischen 
Gesichtspunkten wäre es daher we-
nig sinnvoll, die geplante Verkür-
zung des Leistungsbezugs für Älte-
re zu verschieben oder die Bezugs-
dauer an das Lebensalter bzw. an 
Beschäftigungszeiten zu knüpfen 
– auch wenn dies sozialpolitisch 
wün schenswert erschiene. 
 Zugleich trugen die bisherigen 
Maßnahmen der aktiven Arbeits-
marktpolitik in Deutschland nicht 
zu einer nachhaltigen Verbesse-
rung der individuellen Beschäfti-
gungschancen Älterer bei. Einige 
neuere Instrumente wie die Ent-
geltsicherung oder die Förderung 
der Weiterbildung von Beschäftig-
ten wurden bislang kaum genutzt.

Abbildung 1

 IABQuelle: OECD  *Arbeitslosenquote nach ILO-Kriterien

- Deutschland 2004, Quoten in Prozent -

Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit nach Altersgruppen

47,5

87,7

44,2

72,7

41,9

79,5

39,2

65,5

11,7 9,4 11,3 9,9

Erwerbsquote Erwerbstätigenquote Arbeitslosenquote*

25-54 Jahre
55-64

15-64

Altersgruppen

15-24

1 Das zugrunde liegende Gesetz wurde im Juni 2005 vom Bundestag verabschiedet, jedoch vom Bundesrat 
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Beratungen über das Gesetz zu vertagen. Damit wird es in absehbarer Zeit nicht in Kraft treten.
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− Erwerbsbeteiligung von 55- bis 64-Jährigen  −
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marktpolitik. Dabei wird geprüft, 
ob das in den letzten Jahren ver-
änderte arbeitsmarktpolitische 
Instrumentarium die Integration 
der Älteren in das Erwerbsleben 
verbessert hat. 

Die Arbeitsmarktsituati-
on älterer Arbeitnehmer
In Deutschland sind ältere Arbeits-
kräfte im Vergleich zu jüngeren 
Altersgruppen weniger gut in den 
Arbeitsmarkt integriert. So liegen 
die Erwerbsquote2 bzw. Erwerbs-
tätigenquote3 älterer Arbeitnehmer 
(55-64 Jahre) deutlich unter denen 
der jüngeren Altersgruppen (15-
54). Wie Abbildung 1 zeigt, ist 
die Arbeitslosenquote dieser Al-
tersgruppe zwar nur um ca. 2 Pro-
zentpunkte höher als die der Haup-
terwerbsgruppe. Jedoch ist hierbei 
zu beachten, dass ein erheblicher 
Teil der älteren Arbeitnehmer 
sich im Übergang zum Ruhestand 
befindet, ohne arbeitslos zu sein, 
oder bereits vollständig aus dem 
Arbeitsmarkt ausgeschieden ist. 
Aussagekräftiger sind deshalb 
Erwerbs- und Erwerbstätigen-
quote. Sie zeigen die wesentlich 
geringere Arbeitsmarktintegration 
Älterer im Vergleich zu den ande-
ren Altersgruppen deutlicher.

Internationale Vergleiche verdeut-
lichen, dass die Erwerbstätigen-
quote der Älteren (55-64 Jahre) in 
Deutschland während der letzten 
Jahre auf einem konstant niedri-
gen Niveau lag. Damit wird das 
beschäftigungspolitische Ziel der 
europäischen Lissabon-Strategie4 
deutlich verfehlt. Vergleichs-
weise hoch fällt hierzulande die 
Arbeitslosenquote dieser Gruppe 
aus. Das durchschnittliche Alter, 
in dem ältere Erwerbstätige aus 
dem Arbeitsmarkt ausscheiden, 
liegt in Deutschland mit 61,6 Jah-
ren im europäischen Durchschnitt 
(Abbildung 2).     

Wie lässt sich die geringe Erwerbsin-
tegration Älterer in Deutschland er-
klären? Hierfür sind vor allem zwei 
Faktoren verantwortlich: 
1. Zahlreiche Studien zeigen, dass 
die Möglichkeiten eines langfris-
tigen Transferbezugs in Form der 
Arbeitslosenunterstützung oder 
vorgezogene Renten das Erwerbs- 
und Beschäftigungsniveau älterer 
Personen senken. Je großzügiger 
solche Optionen ausgestaltet sind, 
um so eher ziehen sich Ältere vom 
Arbeitsmarkt zurück. Je besser die 
Absicherung ist, desto leichter wer-
den sie von den Unternehmen im 
Zuge einer Restrukturierungsmaß-
nahme entlassen. Diese nutzen auch 
die zahlreichen Frühverrentungs-
maßnahmen, um ihre Mitarbeiter 
mit Abfindungen zu bestärken, 
vorzeitig aus dem Erwerbsleben 
zu treten (Gruber & Wise, 2001; 
Herbertsson & Orszag, 2001; Gatter 
& Hartmann, 1995). 
2. Der betriebliche und der indivi-
duelle Nutzen von Weiterbildung 
wird durch die Angebote eines 
vorgezogenen Ruhestandes ver-
mindert: Nach einer Weiterbildung 
bleibt weniger Zeit, das angeeignete 
Wissen auch im Betrieb anzuwen-
den (OECD, 2004; Europäische 
Kommission, 2003 und 2004). In 
Ländern mit einem frühen Ren-
teneintrittszeitpunkt fällt deshalb 
die Beteiligung an beruflichen 
Weiterbildungsmaßnahmen mit 
dem Lebensalter besonders stark 
ab (Abbildung 3). 

Beides weist darauf hin, dass die 
Arbeitsmarktpolitik den Zeitpunkt 
des Ausscheidens aus dem Erwerbs-
leben entscheidend mitbestimmt 
oder eben auch durch Weiterbildung 
die Arbeitsmarktchancen Älterer 
verbessert. Werden weit reichende 
Möglichkeiten eines vorzeitigen 

2  Die Erwerbsquote gibt an, wie viele Ange-
hörige der jeweiligen Altersgruppe in Bezug 
zur Bevölkerung auf dem Arbeitsmarkt ihre 
Arbeitskraft anbieten.
3  Die Erwerbstätigenquote beschreibt den 
Anteil abhängig oder selbständig Erwerbs-
tätiger an diesem Personenkreis.
4  Unter der Lissabon-Strategie soll eine Er-
werbstätigenquote von 50% bei den 55- bis 
64-Jährigen anstrebt werden.

Die Arbeitsmarktsituation 
älterer Arbeitnehmer
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und dauerhaften Ausscheidens eröffnet 
oder Weiterbildungsanstrengungen für 
Beschäftigte nicht ausreichend gefördert, 
wirkt dies negativ auf die Beschäfti-
gungssituation Älterer. Andererseits 
kann ein aktivierender Ansatz, wie 
er in Großbritannien oder Dänemark 
praktiziert wird,  durch hohe Anforde-
rungen an den Transferbezug und mit 
zugleich geeigneten Maßnahmen die 
Beschäftigungsfähigkeit fördern und die 
Erwerbsintegration der älteren Arbeits-
kräfte verbessern. 

Leistungen aktiver und pas-
siver Arbeitsmarkpolitik

Wenn die Arbeitsmarktpolitik eine wich-
tige Rolle bei der besseren Erwerbsin-
tegration Älterer spielt, so ist zu unter-
suchen, inwieweit aktive und passive 
Leistungen in Deutschland diesem Ziel 
gerecht werden (vgl. hierzu auch Koller 
et al., 2003). 

Zunächst zu den Einkommensersatz-
leistungen für Ältere. Die wichtigsten 
Änderungen des deutschen Rentensys-
tems lagen in den letzten Jahren in der 
Anhebung des Renteneintrittsalters und 
erhöhten Abzügen bei Frühverrentung. 
Der Renteneintritt aus Gründen der 
Arbeitslosigkeit5 ohne Abzüge ist seit 
2002 erst ab 65 Jahren möglich. Eine 
vorgezogene Verrentung ab 60 Jahren ist 

weiterhin möglich; sie unterliegt jedoch 
einem Abschlag von bis zu 3,6 Prozent 
pro Jahr (maximal 18 Prozent über 5 
Jahre). Des Weiteren können Langzeit-
versicherte (seit 2002) und Frauen (seit 
2005) nicht mehr vor 65 Jahren ohne 
Abzüge frühzeitig aus dem Erwerbsleben 
ausscheiden. Eine ähnliche Regelung gilt 
für Behinderte, die seit 2004 nicht mehr 
vor 63 Jahren ohne Abschläge in Rente 
gehen können. 

Im Vorfeld des Rentenbezugs soll das 
Instrument der Altersteilzeit einen fle-
xiblen und graduellen Übergang in den 
Ruhestand erleichtern. Das im Jahr 1996 
eingeführte Gesetz bietet an, ab dem 
55. Lebensjahr die Arbeitszeit für fünf 
Jahre um die Hälfte zu reduzieren. Der 
Arbeitgeber bezahlt bis zu 70 Prozent 
des vorherigen Einkommens und ent-
richtet die Sozialversicherungsbeiträge 
auf einem Niveau von 90 Prozent des 
vorherigen Einkommens. Dabei können 
Arbeitgeber Zuschüsse der BA erhalten, 
wenn sie als Ersatz für die in Altersteil-
zeit befindlichen Beschäftigten einen 
zuvor Arbeitslosen einstellen oder einen 
Auszubildenden nach Abschluss der 
Berufsausbildung in ein festes Arbeits-
verhältnis übernehmen. 

Die Bilanz der Altersteilzeit verdeut-
licht, dass im Jahr 2004 knapp 80.000 
Personen diese Möglichkeit in Anspruch 
genommen haben (vgl. Tabelle 1 auf 

Seite 4). Das Interesse an Altersteilzeit 
hat seit der Einführung des Gesetzes 
kontinuierlich zugenommen. Weit über-
wiegend wird das so genannte „Block-
modell“ praktiziert: Auf eine Phase der 
Erwerbstätigkeit in Vollzeit folgt eine 
Phase der Freistellung, so dass von einem 
graduellen Übergang in den Ruhestand 
de facto keine Rede sein kann. 

Nach § 428 SGB III wird der Bezug von 
Arbeitslosengeld unter erleichterten 
Bedingungen („58er-Regelung“) ge-
währt. Ältere Arbeitslose ab 58 Jahren 
müssen dem Arbeitsmarkt nicht mehr 
zur Verfügung stehen, um ihren An-
spruch auf Arbeitslosengeld geltend zu 
machen. Sie müssen jedoch zum frühest 
möglichen Zeitpunkt Altersrente bean-
tragen.6 Die Regelung soll Anfang 2006 
auslaufen, wird aber voraussichtlich bis 
zum 31. Dezember 2007 verlängert. Die 
Maßnahme wurde in den letzten Jahren 
verstärkt genutzt, so dass sich die Teil-
nehmerzahl zwischen 1996 und 2003 
mehr als verdoppelte (Tabelle 1). 

Anfang 2004 wurde die maximale Dau-
er des Anspruchs auf Arbeitslosengeld 
für Arbeitslose ab dem vollendeten 55. 
Lebensjahr von 32 auf künftig 18 Monate 
verringert. Diese Regelung wird wegen 
des Vertrauensschutzes für ältere Arbeit-
nehmer erst ab Februar 2006 greifen. Im 
Anschluss an 18 Monate Transferbezug 
(ALG I) werden die älteren Arbeitslosen 
nach Abschaffung der einkommensbe-
zogenen Arbeitslosenhilfe künftig auf 
das Arbeitslosengeld II verwiesen. Die 
geplante Verkürzung soll aber voraus-
sichtlich auf 2008 verschoben werden.    

Die Anfang 2003 eingeführte Entgeltsi-
cherung für ältere Arbeitnehmer nach § 
421j SGB III macht die Aufnahme einer 
niedriger entlohnten Tätigkeit für ältere 
Arbeitslose attraktiver. Arbeitslose erhal-
ten nach dem vollendeten 50. Lebensjahr 
bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, 

Leistungen aktiver und 
passiver Arbeitsmarktpolitik

Weiterbildungsbeteiligung nach Altersgruppen
im europäischen Vergleich

Abbildung 3

Anmerkung: Weiterbildung umfasst sämtliche Aus- und Erstausbildungen, (ständige) Weiterbildung,
betriebliche Ausbildung, Lehre, Ausbildung am Arbeitsplatz, Seminare, Fernunterricht,
Abendschule usw. sowie allgemein bildende Kurse.

Quelle:  Eurostat European Labour Force Survey (eigene Berechnungen).

2004, Anteile der Arbeitskräfte in Prozent

Deutschland

Frankreich

Großbritannien

Finnland

Schweden

Dänemark

2,4

2,6

8,9

12,3

30,1

16,1

7,4

7,8

16,0

23,5

35,8

26,5

 IAB

ältere (55- bis 64-Jährige)
alle (25- bis 64-Jährige)

5  Altersrente wegen Arbeitslosigkeit kann bezogen 
werden, wenn eine Person vor Rentenbeginn ar-
beitslos ist und nach Vollendung des Lebensalters 
von 58 Jahren und 6 Monaten insgesamt 52 Wochen 
arbeitslos war.
6 So wird ein Arbeitsloser (ab dem vollendeten 58. 
Lebensjahr) durch die BA nach dreimonatigem 
Arbeitslosengeldbezug aufgefordert, innerhalb 
des nächsten Monats Altersrente zu beantragen. 
Stellt der Arbeitslose den Antrag nicht, so ruht 
der Anspruch auf Arbeitslosengeld bis zur An-
tragstellung. 
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die niedriger entlohnt ist, als die vor 
der Arbeitslosigkeit ausgeübte, einen 
Zuschuss zum Arbeitsentgelt und eine 
Aufstockung der Beiträge zur Renten-
versicherung. Der Zuschuss zum Arbeits-
verdienst beträgt die Hälfte der Differenz 
zwischen dem früheren Nettoverdienst 
und dem Nettoarbeitsentgelt aus der 
neuen Anstellung. Die Entgeltsicherung 
erhöht den Anreiz, auch eine geringer 
entlohnte Tätigkeit anzunehmen und 
führt so möglicherweise zur Ausweitung 
der Arbeitsnachfrage. Sie wurde 2003 
aber nur von 4.605 Personen in Anspruch 
genommen (Tabelle 1). 

Auch auf Seiten der Arbeitgeber bestehen 
verschiedene Möglichkeiten, die Auf-
nahme der Beschäftigung älterer Arbeits-
kräfte zu fördern. Die von 1998 bis Ende 

2003 gewährten Lohnkostenzuschüsse 
für Betriebe sollten die Einstellung älte-
rer Arbeitnehmer ab dem vollendeten 50. 
Lebensjahr erleichtern. Die Regelförde-
rung sah einen Zuschuss von maximal 
50 Prozent (in Ausnahmefällen 70 %) 
zum Arbeitsentgelt einschließlich des 
Arbeitgeberanteils zur Sozialversiche-
rung für maximal 24 Monate vor. Im 
Jahr 2002 wurde die Beschränkung des 
Förderzugangs auf langzeitarbeitslose 
Personen aufgehoben. 

Seit dem 1. Januar 2004 sind diese nun 
als Eingliederungszuschüsse neu ge-
regelt. Als Zielgruppe gelten allgemein 
Arbeitnehmer mit Vermittlungshemm-
nissen. Danach erhalten die Betriebe 
für maximal 12 Monate einen Zuschuss 
von 50 Prozent des Arbeitsentgelts. 

Besondere Förderkonditionen existie-
ren für ältere Arbeitnehmer ab dem 50. 
Lebensjahr. Die Förderung kann hier bis 
zu 36 Monaten dauern, wobei die Höhe 
des Zuschusses nach jeweils einem Jahr 
stufenweise abgesenkt wird.

Seit Januar 2002 werden Arbeitnehmern 
ab 50 Jahren die Kosten für die Teilnah-
me an Weiterbildungsmaßnahmen 
nach § 417 SGB III erstattet. Zugleich 
kann der Arbeitgeber während der Weiter-
bildung eines von Arbeitslosigkeit be-
drohten Arbeitnehmers einen Zuschuss 
zum Arbeitsentgelt als Ausgleich für 
Zeiten ohne Arbeitsleistung erhalten. 
Diese Förderung wurde bisher kaum in 
Anspruch genommen. 

Nach § 421k SGB III (Beitragsbonus) 
werden Arbeitgeber von Beiträgen zur 
Arbeitslosenversicherung befreit, wenn 
sie einen Arbeitslosen ab 55 Jahren  erst-
malig einstellen. Die bis 2005 befristete 
Maßnahme wird voraussichtlich bis Ende 
2007 verlängert. Andererseits müssen 
Arbeitgeber aber nach der seit 1993 
bestehenden Regelung des § 147a SGB 
III7 bei der Entlassung eines Arbeitneh-
mers von über 57 Jahren in der Regel der 
Bundesagentur für Arbeit die anfallenden 
Ausgaben für Arbeitslosengeld für ma-
ximal 32 Monate erstatten. Diese über 
die Jahre mehrfach veränderte Regelung 
wird Anfang 2006 mit der Verkürzung 
der Bezugsdauer des ALG I wegfallen. 

Außerhalb der Arbeitsmarktpolitik im 
engeren Sinne wird die Einstellung 
älterer Arbeitskräfte durch die seit 
Anfang 2003 bestehende Möglichkeit 
der Begründung befristeter Arbeits-
verhältnisse ohne sachlichen Grund 
erleichtert, indem die geltende Alters-
grenze von 58 auf 52 Jahre herabgesetzt 
wurde. In Verbindung mit der ohnehin 
bestehenden Möglichkeit, befristete 
Arbeitsverträge ohne sachlichen Grund 
für zwei Jahre abzuschließen, können 
nun Arbeitnehmer ab 50 Jahren ohne 
sachlichen Grund unbegrenzt befristet 
beschäftigt werden.8 

Tabelle 1
Passiver Leistungsbezug und Teilnahme an aktiven Maßnahmen  

von älteren Menschen (ab 50 Jahren)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Transferbezug
Rentenbezug vor dem 
65. Lebensjahr (alle) … … 2.554.592 2.510.339 2.397.679 2.261.665 2.054.948 

davon:
wegen Arbeitslosigkeit … … 864.466 782.334 672.074 565.486 452.693
nach Altersteilzeit … … 20.323 58.638 98.837 129.658 141.550
wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit

… … 371.530 355.380 343.476 323.059 456.540

Bezieher von Arbeits- 
losengeld (ab 50 Jahren) 823.600 760.952 664.620 622.958 615.639 653.117 …

darunter:
erleichterter Leistungsbezug 
nach § 428 SGB III a)

194.332 200.710 192.077 224.979 291.521 370.693 395.378

Bezieher von Arbeitslosen- 
hilfe (ab 50 Jahren) 409.073 431.007 432.695 440.128 495.683 565.638 …

Altersteilzeit b) 8.286 19.488 33.482 50.323 61.440 69.673 79.623

Teilnahme an aktiven Maßnahmen

Entgeltsicherung nach 
§ 421j SGB III … … … … … 4.596 6.433

Eingliederungszuschuss c) 39.000 31.671 35.512 47.341 71.322 77.050 57.509

Berufliche Weiterbildung 26.049 26.218 26.529 27.738 24.359 13.687 7.225

darunter:
Förderung der Weiter- 
bildung nach § 417 SGB III

… … … … … 50 73

Ältere in Arbeits- 
beschaffungsmaßnahmen d) 62.429 69.098 68.205 61.043 51.190 36.493 28.380

Ältere in Struktur- 
anpassungsmaßnahmen 31.755 33.439 26.915 24.359 26.512 25.055 19.598

a)  Bezieht sich auf alle Personen ab 58 Jahren, die der Vermittlung nicht mehr zur Verfügung stehen.

b)  Beschreibt den Bestand an den durch die BA geförderten Altersteilzeit-Fällen im Jahresdurchschnitt/Quartalsende 
     (bis Ende 2001 einschließlich Vorruhestands-/Altersübergangsgeld; seit 2002 nur Altersteilzeit).

c)  Eingliederungszuschüsse für Personen ab 50 Jahren (Bestand). Die aktuellen Zahlen (2002 bis 2004) wurden dem 
      Arbeitsmarktbericht 2004 entnommen und weichen von der vorherigen Veröffentlichung ab.

d)  Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (bzw. Strukturanpassungsmaßnahmen): Geförderte Arbeitnehmer ab 50 Jahren 
     als Anteil an dem Bestand insgesamt. Seit dem 01. Januar 2004 wurden ABM und SAM zu einem Förderinstrument 
     zusammengefasst und laufen jetzt unter dem Namen ABM. Die 19.598 Fälle in Strukturanpassungsmaßnahmen 2004 
     sind als Restabwicklung zu betrachten.

Quellen: BA Arbeitsmarkt (verschiedene Ausgaben) und Daten zur Eingliederungsbilanz 2003; VDR Statistik Renten- 
               bestand (2000-2004).

7 Weiterführende Informationen siehe auch Allmen-
dinger, J.; Eichhorst, W. und Walwei, U. (Hrsg.) 
(2005): IAB Handbuch Arbeitsmarkt – Analysen, 
Daten, Fakten, S.79.
8 Diese Regelung ist allerdings europarechtlich 
wegen eines möglichen Verstoßes gegen die 
Antidiskriminierungsrichtlinie der EU umstritten 
und derzeit Gegenstand eines Verfahrens vor dem 
Europäischen Gerichtshof. 
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Wie wirken diese Maßnah-
men?

Eine erste Einschätzung der Bedeutung 
dieser Maßnahmen für die Gruppe 
der älteren Arbeitskräfte erlaubt deren 
Inanspruchnahme (Tabelle 1). Daraus 
geht hervor, dass bei Personen unterhalb 
der Altersgrenze von 65 Jahren der oft 
längere Transferbezug gegenüber der 
Teilnahme an Maßnahmen der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik überwiegt. 

Innerhalb der aktiven Förderung spielen 
die zuletzt eingeführten innovativen 
Instrumente gegenüber den etablierten 
Programmen wie ABM bzw. SAM oder 
Eingliederungszuschüsse in der Praxis 
kaum eine Rolle. Gleichzeitig gewinnen 
Instrumente wie die Altersteilzeit oder 
die Regelung § 428 SGB III an Bedeu-
tung, so dass ein Richtungswechsel 
sichtbar wird. Beide Maßnahmen über-
nehmen immer deutlicher die Funktion 
eines Vorruhestandes. 

Die Inanspruchnahme der neuen Instru-
mente ist jedenfalls derzeit noch eher 
unbedeutend: So schwanken die Zahlen 
der Bewilligungen von Entgeltsicherung 
zwischen 500 und 600 pro Monat. Über 
die Rolle des Beitragsbonus liegen 
derzeit noch keine Angaben vor. Nach 
Auswertungen der „Integrierten Er-
werbsbiographien“ des IAB wird aber 
deutlich, dass die Inanspruchnahme des 
Beitragsbonus nur wenig höher ist als bei 
der Entgeltsicherung (Kaltenborn, 2004). 
Ein Grund für die geringe praktische 
Bedeutung kann in der eingeschränkten 
Bekanntheit der Instrumente bei den 
Adressaten liegen, ein anderer in der 
teilweise schwierigen Administration.  

Mit den Teilnehmerzahlen ist natür-
lich noch nichts über die Wirkung der 
Maßnahmen ausgesagt. Hier liefert die 
Eingliederungsbilanz in Form der Ein-
gliederungsquote der Bundesagentur für 
Arbeit wertvolle Hinweise. Abbildung 4 
vergleicht die Eingliederungsquoten für 
ältere Personen im Alter ab 50 Jahren mit 
der gesamten Eingliederungsquote, wo-
bei nicht alle einschlägigen Maßnahmen 
dargestellt werden können. 

Die Eingliederungsquoten Älterer liegen 
generell niedriger als für alle geförderten 
Altersgruppen. Bei den Eingliederungs-
zuschüssen für Arbeitgeber erreichen sie 

aber fast das hohe Durchschnittsniveau, 
während für die berufliche Weiterbildung 
und ABM bzw. SAM bei den Älteren 
deutlich niedrigere Quoten zu verzeich-
nen sind. Über die letzten Jahre war – vor 
allem bedingt durch die konjunkturelle 
Entwicklung – ein Rückgang bei den 
Eingliederungsquoten für alle Alters-
gruppen zu beobachten. Außerdem ist 
einschränkend anzumerken, dass die 
Eingliederungsquote noch nichts über die 
langfristigen Integrationswirkungen sagt. 
Denn sie gibt nur an, wie viele Teilneh-
mer sechs Monate im Anschluss an eine 
Maßnahme in sozialversicherungspflich-
tiger Beschäftigung stehen.

Bewertung und Handlungs-
bedarf 

Die Bilanz der Arbeitsmarktpolitik für 
Ältere in Deutschland fällt nach wie vor 
zwiespältig aus. Auf der einen Seite wur-
den in den letzten Jahren einige starke 
Anreize für das vorzeitige Ausscheiden 
aus dem Erwerbsleben abgebaut. Dies 
gilt vor allem für die Rentenversiche-
rung. Gleichzeitig bestehen aber mit 
der Altersteilzeit und dem §428 SGB III 
Gelegenheiten des vorgezogenen Aus-
scheidens aus dem Erwerbsleben fort. 
Der erleichterte Bezug von Leistungen 
hat seit 1998 sogar kontinuierlich an 
Bedeutung gewonnen. Auch eine zeit-
liche Verschiebung des Vorhabens, die 
Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I zu 
verkürzen, würde hierzu beitragen. 

Dem entsprechend begrenzt sind bis 
dato die Erfolge von Aktivierungs- und 
Vermittlungsbemühungen zugunsten von 
älteren Arbeitskräften. Insbesondere mit 
dem JobAqtiv-Gesetz und den Hartz-
Reformen wurden einige innovative In-
strumente der Beschäftigungsförderung 
eingeführt, wie die Entgeltsicherung, der 
Beitragsbonus oder die Förderung der 
Weiterbildung beschäftigter Personen. 
Allerdings konnten diese Instrumente 
bislang noch keine nennenswerte Wir-
kung entfalten. 

Deshalb besteht nach wie vor erhebli-
cher Handlungsbedarf zur konsistenten 
Aktivierung und Förderung der Beschäf-
tigung älterer Arbeitnehmer: 
 Einerseits sollten Änderungen im 
Transfersystem wie das Auslaufen von 

§ 428 SGB III oder die beschlossene Ver-
kürzung der Bezugsdauer von Arbeits-
losengeld I auch konsequent umgesetzt 
werden, um die Möglichkeit des vorzei-
tigen Ausscheidens mit längerfristigem 
Transferbezug auszuschließen. Dem 
Charakter der Arbeitslosenversicherung 

Bewertung und 
Handlungsbedarf

Wie wirken diese 
 Maßnahmen?

Quelle:  BA 2003

Strukturanpassungsmaßnahmen

2001 2002 2003

40,6 43,0
35,1

42,4 42,6
35,5

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

2001 2002 2003

28,2 25,4
18,9

29,7 26,4
21,8

2001 2002 2003

66,1 62,8 59,1

73,9 71,1 68,8

Eingliederungszuschüsse

Berufliche Weiterbildung

2001 2002 2003

30,4 27,1 23,0

43,2
38,6

32,7

alle 
(25- bis 64-Jährige)

ältere
(55- bis 64-Jährige)

Legende

Eingliederungsquoten
Abbildung 4

Ältere Arbeitnehmer im Vergleich 
zu allen Altersgruppen, Quoten in % 

 IAB
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als Risikovorsorge entspricht es nicht, 
die Bezugsdauer vom Lebensalter oder 
der Beschäftigungszeit abhängig zu 
machen. Gleichermaßen notwendig ist 
auch eine Abkehr vom Blockmodell in 
der Altersteilzeit. 
 Parallel zur Veränderung des Leis-
tungsrechts müssten verstärkt gezielte 
Vermittlungsaktivitäten für Ältere entwi-
ckelt werden. Diese müssen wie andere 
Erwerbspersonen der Vermittlung zur 
Verfügung stehen, aber auch entspre-
chend unterstützt werden.
 Solche Bemühungen sind nur dann 
erfolgreich, wenn Strategien einer lang-
fristigen Entwicklung und Anpassung 
des Humankapitals der Beschäftigten 
zum Erhalt und der Verbesserung der 
individuellen Beschäftigungsfähigkeit 
umgesetzt werden. Wenn man damit 
erst ab dem 50. Lebensjahr beginnt, ist 
es zu spät. Weiterbildung ist in diesem 
umfassenden Sinne nicht nur Aufgabe 
der Arbeitsmarktpolitik, sondern auch 
Angelegenheit der Betriebe, der Tarif-
partner und der Beschäftigten selbst. 

Eine Verbesserung der Beschäftigungs-
situation älterer Arbeitnehmer wird nur 
gelingen, wenn sich die Personalpolitik 
der Betriebe der Notwendigkeit einer 
längeren Erwerbstätigkeit im Lebens-
verlauf stellt. Dafür sind veränderte 
arbeitsmarktpolitische Rahmenbedin-
gungen ein wichtiger Faktor. Appelle an 
die Betriebe, mehr ältere Arbeitskräfte zu 
beschäftigen, laufen solange ins Leere, 
wie die Anreize in die entgegengesetzte 
Richtung wirken. 

Fazit 

In Deutschland ist die Arbeitsmarktin-
tegration älterer Erwerbspersonen nach 
wie vor unbefriedigend. Dies kann zu 
einem wesentlichen Teil mit den Rah-
menbedingungen für die Beschäftigung 
Älterer erklärt werden: Auf der einen 
Seite bestehen trotz wichtiger Verände-
rungen immer noch Möglichkeiten des 
frühzeitigen Ausscheidens aus dem Ar-
beitsmarkt. Auf der anderen Seite tragen 
die Instrumente der Arbeitsmarktpolitik 
noch nicht in ausreichendem Maße dazu 
bei, die Arbeitsmarktchancen Älterer 
nachhaltig zu verbessern. 

Der notwendige „Paradigmenwechsel“ 
zu einem längeren Erwerbsleben und zu 

lebenslangem Lernen ist in der Praxis 
noch nicht wirklich vollzogen. Eine 
stärkere Integration älterer Arbeitskräf-
te in das Erwerbsleben kann nur durch 
eine umfassende, mittel- und langfristig 
ausgerichtete und konsistente Strategie 
erreicht werden. Sie muss einerseits 
die Möglichkeiten zum längerfristigen 
Transferbezug deutlich begrenzen und 
andererseits die Beschäftigung älterer 
Arbeitnehmer mit geeigneten Förderin-
strumenten unterstützen. Schlüssel für 
eine langfristige Erhöhung der Lebensar-
beitszeit ist dabei der Erhalt und die An-
passung von beruflichen Qualifikationen 
über das gesamte Erwerbsleben.
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